
Aus der Arbeit des Hauptausschusses
2002

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP

*  Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hat
die gesetzliche Aufgabe, die Bundesregierung in grundsätzlichen
Fragen der Berufsbildung zu beraten.

Beilage zu 5 /2002

Stellenwert deutscher
Berufsbildung in Europa sichern

Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Länder 
appellieren an Bundesregierung

Die Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der
Länder im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung begrüßen die Absicht der EU-Kommission, durch die Zu-
sammenfügung einzelner bestehenden Richtlinien zu einer ein-
heitlichen Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (KOM
2002 119) die Transparenz der Rechtslage zu verbessern.

Sie bedauern, dass in der vorliegenden Fassung des Richtlinien-
entwurfs entgegen dem Auftrag auch inhaltliche Rechtsände-
rungen vorgenommen wurden. Dies gilt insbesondere für die
Aufnahme einer Regelung von Berufsqualifikationsstufen in
Artikel 11 des Entwurfs.

Die Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der
Länder im Hauptausschuss fordern die Bundesregierung auf,
darauf hinzuwirken, dass die Richtlinie keine materiellen
Rechtsänderungen gegenüber dem bestehenden Recht beinhal-
tet und insbesondere Artikel 11 dieser Richtlinie gestrichen
wird.

Begründung

1. Die o. g. Richtlinie führt nicht nur die bisher bei den regle-
mentierenden Berufen bestehenden Richtlinien zusammen,
sondern führt darüber hinaus an mehreren Stellen neue Re-
gelungen ein. Dies gilt insbesondere für die Einführung von

Das viertelparitätisch mit Beauftragten der Arbeit-
geber, der Arbeitnehmer, der Länder und des
Bundes besetzte Gremium hat in seiner Sitzung am
28. Juni 2002 die Empfehlung „Stellenwert deut-
scher Berufsbildung in Europa sichern - Arbeit-
geber, Arbeitnehmer und Länder appellieren an
Bundesregierung“ verabschiedet:



fünf Berufsqualifikationsniveaus (Artikel 11 der Richtlinie),
die zudem weitere Aktivitäten der EU auf dem Gebiet der
Akzeptanz und Übertragbarkeit von Berufsbildungsab-
schlüssen in nicht hinnehmbarer Weise präjudizieren
würde.

2. Unabhängig davon wäre eine Zuordnung der dualen und
auch vollzeitschulischen Berufsbildung zur zweiten Niveau-
stufe nicht sachgerecht. Abschlüsse der Berufsausbildung
müssen der Stufe 3 sowie weiterführende Abschlüsse der
Aufstiegsfortbildung auf der Ebene von Meistern, Fach-
wirten, Fachkaufleuten und Technikern der Stufe 4 zuge-
ordnet werden.
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